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Materielles Flüchtlingsrecht
Kein subsidiärer Schutz mehr für syrische Flüchtlinge:
Das Oberverwaltungsgericht Münster berichtet in einer Pres-
semitteilung vom 22. Juli 2024 über sein Urteil vom 16. Juli 
2024 (Az. 14 A 2847/19.A), in dem es entschieden hat, dass 
in Syrien für Zivilpersonen keine ernsthafte und individuelle 
Bedrohung ihres Lebens oder ihrer körperlichen Unversehrt-
heit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines innerstaat-
lichen bewaffneten Konflikts mehr besteht. Insbesondere 
fänden zwar etwa in der Provinz Hasaka noch bewaffnete 
Auseinandersetzungen zwischen der Türkei und verbünde-
ten Milizen einerseits und den kurdischen Volksverteidi-
gungseinheiten (YPG) andererseits statt und verübe der Isla-
mische Staat dort gelegentlich Anschläge auf Einrichtungen 
der kurdischen Selbstverwaltung, die bewaffneten Ausein-
andersetzungen und Anschläge erreichten jedoch kein sol-
ches Niveau mehr, dass Zivilpersonen beachtlich wahr-
scheinlich damit rechnen müssten, im Rahmen dieser 
Auseinandersetzungen und Anschläge getötet oder verletzt 
zu werden.

Das Urteil hat ein lebhaftes Medienecho hervorgerufen (sie-
he etwa hier, hier, hier und hier), eignet sich aber vielleicht 
gerade nicht so sehr als Leitentscheidung, weil der Kläger in 
dem Verfahren schon wegen von ihm begangener Straftaten 
von der Schutzgewährung ausgeschlossen war. Außerdem 
bedeutet es nicht, dass nun mit Abschiebungen nach Syrien 
zu rechnen ist, auch wenn diese Forderung als Reaktion auf 
das Urteil aus bestimmten Kreisen fast schon reflexhaft er-
hoben wurde. Das Oberverwaltungsgericht hat die Revision 
nicht zugelassen.

Interner Schutz in Russland bei drohender Verfolgung in 
Tschetschenien: Das Oberverwaltungsgericht Greifswald 
geht in seinem Urteil vom 17. Juni 2024 (Az. 4 LB 215/20 
OVG) davon aus, dass bei drohender Verfolgung durch 
tschetschenische Sicherheitsbehörden regelmäßig interner 
Schutz in anderen Landesteilen Russlands zugänglich ist, so 
dass Betroffene keine Anerkennung als Flüchtling erreichen 
können. Die Macht der tschetschenischen Sicherheitskräfte 
sei außerhalb Tschetscheniens formal und faktisch durch 
den Herrschaftsanspruch der föderalen russischen Sicher-
heitsbehörden eingeschränkt, die sich zum Teil weigerten, 
mit den tschetschenischen Behörden zusammenzuarbeiten. 
Es sei darum nach wie vor davon auszugehen, dass Perso-
nen aus Tschetschenien in anderen Landesteilen Russlands 
internen Schutz in Anspruch nehmen könnten, solange sie 
nicht in besonderer Weise politisch in Erscheinung getreten 
seien und solange daher kein landesweites Verfolgungsinter-
esse der föderalen Sicherheitsbehörden anzunehmen sei, 
und solange ferner keine greifbaren Anhaltspunkte dafür vor-
lägen, dass die tschetschenischen Sicherheitsbehörden ein 
besonderes Interesse an ihrer Ergreifung hätten und deshalb 
ihre Festnahme und Überstellung durch föderale oder lokale 
Behörden in der übrigen Russischen Föderation veranlassen 
oder sie auch außerhalb ihres örtlichen Zuständigkeitsbe-
reichs inoffiziell verfolgen würden.

Widerruf subsidiären Schutzes wegen Hamas-Unterstüt-
zung: Ideologisch-propagandistische Unterstützungshand-

lungen von einigem Gewicht zugunsten der terroristischen 
Vereinigung Hamas, die im maßgeblichen Zeitraum der Un-
terstützungshandlungen terroristische Handlungen begeht, 
sind als Handlungen anzusehen, die den Zielen und Grund-
sätzen der Vereinten Nationen widersprechen und die zum 
Ausschluss von der Zuerkennung subsidiären Schutzes füh-
ren können, meint das Verwaltungsgericht Berlin in seinem 
Beschluss vom 11. Juni 2024 (Az. 34 L 29/24 A). Dabei kom-
me es auf eine unmittelbare Mitgliedschaft in der terroristi-
schen Vereinigung nicht an, sondern auf eine individuelle 
Würdigung aller Umstände im Einzelfall, nach denen die Ver-
antwortung des Betroffenen zu beurteilen sei. Nach der Re-
solution 1377 (2001) des UN-Sicherheitsrates liefen nicht nur 
terroristische Handlungen den Zielen und Grundsätzen der 
Vereinten Nationen zuwider, sondern in ähnlicher Weise auch 
die Finanzierung, Planung, Vorbereitung und jede andere 
Form der Unterstützung von terroristischen Handlungen.

Kasachstan: Abschiebungsverbot wegen Ausschluss 
von medizinischer Versorgung: Das Verwaltungsgericht 
Magdeburg meint in seinem Urteil vom 24. April 2024 (Az. 3 
A 391/21 MD), dass wegen der notwendigen Zuzahlungen 
für viele medizinische Untersuchungen und der häufig gefor-
derten inoffiziellen Zahlungen in Kasachstan ein großer Teil 
der Bevölkerung, insbesondere Rentner, von der medizini-
schen Versorgung ausgeschlossen ist. Dies könne bei ent-
sprechenden Vorerkrankungen oder Vulnerabilitäten von Be-
troffenen eine konkrete erhebliche Gefahr für Leib und Leben 
im Sinne von § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG darstellen.

Menschenrechtsschutz
Große EGMR-Kammer übernimmt weiteres Pushback-
Verfahren: Der Europäische Gerichtshof für Menschenrech-
te (EGMR) hat am 4. Juli 2024 in einer Pressemitteilung be-
kanntgegeben, dass die für das Individualbeschwerdever-
fahren H.M.M. u.a. gegen Lettland (Az. 42165/21) zuständige 
Kammer des Gerichtshofs ihre Zuständigkeit an die Große 
Kammer des EGMR abgegeben hat. In dem Verfahren geht 
es um 26 irakische Staatsangehörige, die im Sommer 2021 
an der lettisch-belarussischen Grenze gestrandet waren und 
die Lettland unter anderem Pushbacks nach Belarus vorwer-
fen. Der Gerichtshof hat bereits ähnliche Verfahren zu Push-
backs an der polnisch-belarussischen Grenze (siehe HRRF-
Newsletter Nr. 151) und an der litauisch-belarussischen 
Grenze (siehe die Pressemitteilung des Gerichts vom 17. 
April 2024) auf die Große Kammer übertragen, was auf eine 
bevorstehende Grundsatzentscheidung hindeutet.

Menschenrechtswidrige Inhaftierung während des Asyl-
verfahrens in Zypern: In zwei Urteilen vom 2. Juli 2024 (Az. 
63076/19, K.A. gg. Zypern und 24607/20, B.A. gg. Zypern) 
hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte festge-
stellt, dass Zypern die Rechte von zwei Schutzsuchenden 
aus Art. 5 EMRK (Recht auf Freiheit) verletzt hat, indem es 
sie unter Berufung auf Gründe der nationalen Sicherheit 
während ihrer Asylverfahren inhaftiert hat und weil Be-
schwerden der Betroffenen gegen ihre Inhaftierung von den 
zuständigen Gerichten über längere Zeiträume nicht bear-
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beitet wurden. In dem einen Verfahren war die Beschwerde 
des Betroffenen erst nach neun Monaten bearbeitet worden, 
in dem anderen Verfahren erst nach über zwei Jahren.

Dublin-Verfahren usw.
Kein Zweitantrag bei Möglichkeit zur Verfahrensfortset-
zung in anderem Dublin-Staat: Ein in Deutschland gestell-
ter Doppelantrag, d.h. ein Asylantrag, der gestellt wird, ob-
wohl ein früherer Antrag in einem anderen Dublin-Staat noch 
anhängig oder eine Wiedereröffnung möglich ist, kann nicht 
als Zweitantrag gemäß § 71a AsylG behandelt werden, so 
dass eine Ablehnung des deutschen Asylantrags als offen-
sichtlich unbegründet gemäß § 30 Abs. 1 Nr. 8 AsylG nicht in 
Betracht kommt, sagt das Verwaltungsgericht Köln in sei-
nem Beschluss vom 18. Juli 2024 (Az. 22 L 1313/24.A). Der 
maßgebliche Zeitpunkt sei dabei der Zeitpunkt der Asylan-
tragstellung in Deutschland. In dem Verfahren habe der Klä-
ger zunächst einen Asylantrag in Österreich gestellt, das 
Asylverfahren sei allerdings ohne inhaltliche Entscheidung 
eingestellt worden. Nach österreichischem Recht sei das ös-
terreichische Asylverfahren von Amts wegen fortzusetzen, 
falls der Antragsteller innerhalb von zwei Jahren nach Ein-
stellung des Verfahrens wieder in Österreich aufhältig werde. 
Erst nach Ablauf von zwei Jahren nach Einstellung des Ver-
fahrens sei eine Fortsetzung des Verfahrens gemäß § 24 
Abs. 2 AsylG Österreich nicht mehr zulässig, und diese Frist 
sei zum Zeitpunkt der Antragstellung in Deutschland noch 
nicht abgelaufen gewesen.

(Noch) keine grundsätzliche Bedeutung kroatischer 
Pushbacks: In seinem Beschluss vom 4. Juli 2024 (Az. 11 A 
2105/23.A) hat das Oberverwaltungsgericht Münster die Zu-
lassung der Berufung gegen ein Urteil abgelehnt, in dem das 
Verwaltungsgericht Gelsenkirchen das Vorliegen systemi-
scher Mängel im kroatischen Asylsystem verneint hatte. Die 
grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache sei nicht ausrei-
chend dargelegt worden, so das Oberverwaltungsgericht, 
weil der Antrag auf Zulassung der Berufung sich überwie-
gend auf die wörtliche Wiederholung weiter Teile von Ent-
scheidungen der Verwaltungsgerichte Braunschweig, Frei-
burg und Stuttgart beschränkt habe. Es wäre vielmehr 
erforderlich gewesen, durch die Benennung bestimmter be-
gründeter Informationen, Auskünfte, Presseberichte oder 
sonstiger Erkenntnisquellen zumindest eine gewisse Wahr-
scheinlichkeit dafür darzulegen, dass nicht die Feststellun-
gen, Erkenntnisse und Einschätzungen des Verwaltungsge-
richts, sondern gegenteilige Behauptungen zutreffend seien. 
Außerdem könne der bloße Hinweis auf abweichende Ent-
scheidungen anderer Verwaltungsgerichte außerhalb Nord-
rhein-Westfalens auch deshalb nicht zur Zulassung der Be-
rufung führen, weil eine grundsätzliche Klärung von 
Tatsachenfragen immer nur durch das jeweilige Obergericht 
für seinen Bezirk erfolgen könne.

Teilweise Aufhebung eines Dublin-Bescheids nach Über-
stellung und Rückkehr: Das Verwaltungsgericht Hamburg 
setzt sich in seinem Urteil vom 4. Juli 2024 (Az. 12 A 
4989/22) ausführlich mit einigen praxisrelevanten Fragen 

auseinander, die sich nach Ablehnung des Asylantrags eines 
Schutzsuchenden wegen der Zuständigkeit eines anderen 
Dublin-Staats und der Überstellung in diesen Dublin-Staat 
ergeben, wenn der Schutzsuchende anschließend nach 
Deutschland zurückkehrt, und die von deutschen Verwal-
tungsgerichten bislang nicht einheitlich beantwortet werden 
(siehe etwa das zu einem vergleichbaren Sachverhalt ergan-
gene Urteil des Verwaltungsgerichts Düsseldorf vom 26. Mai 
2020, Az. 22 K 12322/17.A). Danach sei bei der gerichtlichen 
Entscheidung über eine gegen die Unzulässigkeitsentschei-
dung noch anhängige Klage nicht ausnahmsweise auf die 
Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der Überstellung abzu-
stellen, sondern in Übereinstimmung mit § 77 Abs. 1 Satz 1 
AsylG auf die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der letzten 
mündlichen Verhandlung, und setze eine erneute Überstel-
lung in den anderen Mitgliedstaat in diesem Fall die Stellung 
eines Wiederaufnahmegesuchs nach Art. 24 Dublin-III-VO 
voraus. Stelle das Bundesamt ein solches Wiederaufnahme-
gesuch nicht innerhalb der Fristen des Art. 24 Abs. 2 Dublin-
III-VO, so gehe die Zuständigkeit für das Asylverfahren des 
Schutzsuchenden in entsprechender Anwendung von Art. 
24 Abs 3 Dublin-III-VO auch dann auf Deutschland über, 
wenn der Schutzsuchende nach seiner Rückkehr keinen 
neuen Antrag beim Bundesamt gestellt habe; die insoweit in 
aller Regel einschlägige Frist des Art. 24 Abs 2 UAbs 2 Du-
blin-III-VO beginne zu laufen, sobald das Bundesamt von der 
Rückkehr der Person ins Bundesgebiet Kenntnis erlangt 
habe. Dabei erledige sich die im ursprünglichen Bescheid 
enthaltene Abschiebungsanordnung, sobald der Schutzsu-
chende ins Bundesgebiet zurückkehre, jedoch erlösche ein 
ebenso angeordnetes Einreise- und Aufenthaltsverbot nicht 
dadurch, dass Deutschland nach der Überstellung für das 
noch nicht rechtskräftig abgeschlossene Asylverfahren des 
Schutzsuchenden zuständig werde und dessen Aufenthalt 
im Bundesgebiet somit gemäß § 55 Abs. 1 S. 1 AsylG gestat-
tet sei.

Unzulässiger Asylantrag nach Gewährung subsidiären 
Schutzes in Dänemark: In seinem Urteil vom 3. Juli 2024 
(Az. 22 K 3139/23.A) meint das Verwaltungsgericht Düssel-
dorf, dass die Gewährung subsidiären Schutzes in Däne-
mark bei einem nachfolgend in Deutschland gestellten Asyl-
antrag die Ablehnung dieses Asylantrags als unzulässig 
gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 2 AsylG rechtfertigt. Zwar nehme Dä-
nemark nicht am gemeinsamen europäischen Asylsystem 
teil und habe das Oberverwaltungsgericht Münster in seinem 
Urteil vom 12. September 2022 (Az. 11 A 369/22.A) aus die-
sem Grund die Anwendbarkeit von § 29 Abs. 1 Nr. 2 AsylG 
verneint, das sei aber falsch. Vielmehr sei bei Gewährung 
subsidiären Schutzes in Dänemark die Ablehnung eines da-
nach in Deutschland gestellten Asylantrags als unzulässig 
möglich, weil der in Dänemark gewährte Schutz den unions-
rechtlichen Schutzgehalten des internationalen Schutzes 
gemäß der EU-Qualifikationsrichtlinie 2011/95/EU vergleich-
bar ausgestaltet sei. 

Das Verwaltungsgericht bezieht sich zur Begründung seines 
Ansatzes im Wesentlichen auf die drei Urteile des Verwal-
tungsgerichtshofs München vom 9. Januar 2024 (siehe 
HRRF-Newsletter Nr. 130), der Art. 33 Abs. 2 Buchst. a der 
EU-Asylverfahrensrichtlinie 2013/32/EU so interpretiert, 
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dass der dort erwähnte „internationale Schutz“, den ein an-
derer Mitgliedstaat bereits gewährt hat, breiter zu verstehen 
ist als der „internationale Schutz“ im Kontext eines Folgean-
trags gemäß Art. 33 Abs. 2 Buchst. d EU-Asylverfahrens-
richtlinie: Man kann in Dänemark zwar keinen Antrag auf in-
ternationalen Schutz stellen, aber dennoch internationalen 
Schutz erhalten. Das Verwaltungsgericht sieht hier, wie auch 
der Verwaltungsgerichtshof, einen ansonsten entstehenden 
„inneren Widerspruch“ zur auch für Dänemark anwendbaren 
Dublin-III-Verordnung, der allerdings auch einfach daraus re-
sultieren könnte, dass dem gewünschten Auslegungsergeb-
nis ohne solche argumentativen Verrenkungen die einschlä-
gige Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs im 
Wege stehen könnte, insbesondere sein Urteil vom 22. Sep-
tember 2022 (Rs. C-497/21).

Schwarzarbeit in Griechenland zumutbar: Der Umstand, 
dass Schwarzarbeit in Griechenland verboten ist, macht eine 
Beschäftigung in der Schattenwirtschaft für international 
Schutzberechtigte nicht unzumutbar, auch wenn dies mögli-
cherweise die Bemühungen der EU und ihrer Mitgliedstaaten 
zur Bekämpfung der Schwarzarbeit untergräbt, meint das 
Verwaltungsgericht Hamburg in zwei Urteilen vom 28. Juni 
2024 (Az. 12 A 4048/22 und 12 A 4023/22). Soweit teilweise 
angenommen werde, dass Dublin-Rückkehrer bzw. zurück-
kehrende international Schutzberechtigte angesichts der 
Bemühungen der EU und ihrer Mitgliedstaaten zur Bekämp-
fung der Schwarzarbeit grundsätzlich nicht auf eine verbote-
ne Schwarzarbeit verwiesen werden dürften, sei dies falsch, 
weil rechtlicher Prüfungsmaßstab allein die Frage sei, ob Be-
troffenen eine unmenschliche oder erniedrigende Behand-
lung im Sinne von Art. 4 GRCh drohe. Ob eine Tätigkeit in der 
Schattenwirtschaft, die Betroffene keiner Gefahr einer sol-
chen Behandlung aussetze, die Bemühungen der EU und ih-
rer Mitgliedstaaten zur Bekämpfung der Schwarzarbeit un-
tergrabe, sei im vorliegenden Kontext mithin irrelevant.

Die beiden Urteile setzen sich ausführlich mit den Lebens-
bedingungen zurückkehrender international Schutzberech-
tigter in Griechenland auseinander. Das Verwaltungsgericht 
sieht jedenfalls bei hinreichend jungen, gesunden, arbeitsfä-
higen, körperlich belastbaren und mit hinreichender Durch-
setzungsfähigkeit und Eigeninitiative ausgestatteten Män-
nern vorbehaltlich außergewöhnlicher Umstände keine 
beachtliche Wahrscheinlichkeit dafür, dass sie in Griechen-
land ihre elementarsten Bedürfnisse nicht werden befriedi-
gen können.

Asylverfahrensrecht
Belangloses Vorbringen muss per se asylfremd sein: Das 
Tatbestandsmerkal der „Belanglosigkeit“ in § 30 Abs. 1 Nr. 1 
AsylG setzt für die Ablehnung eines Asylantrags als offen-
sichtlich unbegründet ein Vorbringen des Schutzsuchenden 
voraus, das von vorneherein keinen Bezug zu den die 
Schutzgewährung auslösenden Gefahren für den Schutzsu-
chenden beinhaltet, sagt das Verwaltungsgericht Düsseldorf 
in seinem Beschluss vom 12. Juli 2024 (Az. 7 L 1798/24.A). 
Entscheidend sei die Wertung, dass sämtliche vorgebrach-

ten Gründe nicht nur nicht zu einer Schutzzuerkennung führ-
ten, sondern „per se asylfremd“ seien. Entgegen der Ansicht 
des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge in dem ange-
fochtenen Bescheid finde eine materielle Evidenzprüfung 
des offensichtlichen Nichtvorliegens geltend gemachter Um-
stände in diesem Kontext nicht statt und sei die Begründung 
des Bundesamtes für seine Auffassung entlarvend, weil 
nach der dort vertretenen Ansicht das Tatbestandsmerkmal 
weiter auszulegen sei, weil es sonst keine Norm mehr gäbe, 
auf die eine Offensichtlichkeitswertung gestützt werden 
könnte. Warum das Bundesamt dann auch noch von vorne-
herein die erforderliche Eingriffsintensität für die einzelnen 
Elemente des Vorbringens verneine und ersichtlich zirkulär 
wegen der für zu niedrig befundenen Eingriffsintensität auf 
die Belanglosigkeit für die Asylantragsprüfung schließe, solle 
„das Geheimnis des angefochtenen Bescheides“ bleiben.

Erhöhte Anforderungen an qualifizierte Ablehnung eines 
Asylantrags: Das Verwaltungsgericht Köln wirft dem Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge in zwei Beschlüssen 
vom 12. Juli 2024 (Az. 22 L 1245/24.A und 22 L 1256/24.A) 
handwerkliche Fehler bei der Ablehnung von Asylanträgen 
als offensichtlich unbegründet vor und hat die aufschieben-
de Wirkung der Klagen angeordnet. Wenn das Bundesamt 
zur Begründung seines Offensichtlichkeitsurteils lediglich 
ausführe, dass eine Antragstellerin keine eigenen Gründe 
vorgetragen und sich auf Vorfälle bezogen habe, die ihren 
Ehemann beträfen, habe es die Vorschrift des § 26 AsylG 
zum Familienflüchtlingsschutz offensichtlich übersehen (Az. 
22 L 1245/24.A). Außerdem erfülle das Bundesamt die er-
höhten Begründungsanforderungen bei der Ablehnung eines 
Asylantrags als offensichtlich unbegründet nicht, wenn es le-
diglich den Gesetzeswortlaut wiederhole und wenn eine 
Subsumtion vollständig fehle (Az. 22 L 1256/24.A).

Öffentliche Zustellung nur als letztes Mittel: Eine öffentli-
che Zustellung eines Widerrufsbescheids gemäß § 10 Abs. 1 
Nr. 1 VwZG ist als letztes Mittel der Bekanntgabe nur dann 
zulässig, wenn alle Möglichkeiten erschöpft sind, das 
Schriftstück dem Empfänger in anderer Weise zu übermit-
teln, sagt das Verwaltungsgericht München in seinem Be-
schluss vom 10. Juli 2024 (Az. M 24 S 24.2755). Der Aufent-
haltsort eines Ausländers im Sinne von § 10 Abs. 1 Nr. 1 
VwZG sei nicht schon dann unbekannt, wenn er dem Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge nicht bekannt sei, viel-
mehr sei dies erst dann der Fall, wenn der Aufenthaltsort 
trotz der insoweit erforderlichen gründlichen und sachdienli-
chen Bemühungen um Aufklärung unbekannt geblieben sei. 
Wenn eine Kontaktaufnahme des Bundesamts mit der zu-
ständigen Ausländerbehörde nicht ersichtlich sei, dann sei 
es zweifelhaft, ob das Bundesamt die erforderlichen gründli-
chen und sachdienlichen Bemühungen angestellt und alle 
Möglichkeiten erschöpft habe.

Aufhebung der Begründung eines Asylbescheids bei 
Austausch der Offensichtlichkeitsgründe: Ein Austausch 
von Offensichtlichkeitsgründen durch das Verwaltungsge-
richt bei der Ablehnung eines Asylantrags kann die Aufhe-
bung der Begründung der Antragsablehnung im Bescheid 
des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge erforderlich 
machen, um den unterschiedlichen ausländerrechtlichen 
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Folgen verschiedener Offensichtlichkeitsgründe Rechnung 
zu tragen, so das Verwaltungsgericht Schleswig in seinem 
Urteil vom 4. Juli 2024 (Az. 10 A 161/24). Habe das Bundes-
amt den Asylantrag etwa nach § 30 Abs. 1 Nr. 3 bis 7 AsylG 
als offensichtlich unbegründet abgelehnt, so untersage die 
absolute Titelsperre des § 10 Abs. 3 Satz 2 AufenthG strikt, 
dem Ausländer vor der Ausreise einen Aufenthaltstitel zu er-
teilen. Da diese spezifische ausländerrechtliche Sanktions-
wirkung nicht eintrete, wenn die qualifizierte Ablehnung des 
Asylantrags auf eine andere Rechtsgrundlage gestützt wer-
de, müsse das Gericht gegebenenfalls auch die hier mit einer 
eigenen rechtlichen Beschwer verbundene Begründung des 
Bescheids aufheben, etwa wenn es die qualifizierte Ableh-
nung stattdessen auf § 30 Abs. 1 Nr. 1 AsylG stütze. Die Ti-
telerteilungssperre greife nämlich nicht ein, wenn dem Be-
scheid durch die Aufhebung der Begründung nicht mehr 
eindeutig zu entnehmen sei, dass die qualifizierte Ablehnung 
auf einen Tatbestand des § 30 Abs. 1 Nr. 3 bis 7 AsylG ge-
stützt sei.

Das Verwaltungsgericht hat sich außerdem zu der Frage ge-
äußert, ob die Aufenthaltsgestattung eines Kernfamilienmit-
glieds eines Schutzsuchenden und damit das jedenfalls po-
tentielle Eingreifen von Familienflüchtlingsschutz gemäß 
§ 26 AsylG die Ablehnung des Asylantrags als offensichtlich 
unbegründet ausschließt (siehe zu dieser Frage etwa den 
oben erwähnten Beschluss des Verwaltungsgerichts Köln, 
wo das unproblematisch bejaht wird), und will diese Frage 
verneinen, weil die Berücksichtigung familiärer Belange vor-
aussetze, dass die insoweit relevanten Familienmitglieder 
über ein gesichertes Aufenthaltsrecht in der Bundesrepublik 
Deutschland verfügten. Diese Aussage und der Verweis des 
Verwaltungsgerichts auf das Urteil des Europäischen Ge-
richtshofs vom 11. März 2021 (Rs. C-112/20) deuten darauf 
hin, dass da in der Argumentation vielleicht etwas durchein-
ander geraten ist, nämlich die Ablehnung eines Asylantrags 
mit dem Erlass einer Abschiebungsandrohung.

Bundesamt muss Ablehnung eines Asylantrags begrün-
den: Die bloße Behauptung des Bundesamts für Migration 
und Flüchtlinge, dass ein Asylantrag offenkundig wider-
sprüchlich und nicht substantiiert und damit gemäß § 30 
Abs. 1 Nr. 2 AsylG offensichtlich unbegründet sei, genügt 
verfassungsrechtlichen Anforderungen nicht, sagt das Ver-
waltungsgericht Düsseldorf in seinem Beschluss vom 4. Juli 
2024 (Az. 28 L 1537/24.A). Sofern das Bundesamt in einem 
Bescheid ausführe, dass die Schilderungen des Betroffenen 
nicht glaubhaft oder „überzogen, konstruiert wirkend und 
höchst zweifelhaft“ seien, dürfe es zu einer solcher Einschät-
zung nicht ohne jegliche Begründung oder Darstellung der 
Anhaltspunkte kommen, aus denen diese Schlussfolgerung 
gezogen werde.

Vereinfachte Berufungsbegründung nach Prozessurteil:
Wird eine Klage durch das Verwaltungsgericht als unzulässig 
und unbegründet abgewiesen, erfordert § 124a Abs. 3 Satz 4 
VwGO nicht, dass sich die Berufungsbegründung mit den 
Erwägungen zur Unbegründetheit auseinandersetzt, meint 
der Verwaltungsgerichtshof Mannheim in seinem Beschluss 
vom 27. Juni 2024 (Az. A 12 S 290/24). Grundsätzlich müsse 
eine Berufungsbegründung erkennen lassen, aus welchen 

rechtlichen oder tatsächlichen Gründen das angefochtene 
Urteil nach Ansicht des Berufungsklägers unrichtig sein soll 
und geändert werden müsse. Einer ausdrücklichen Begrün-
dung bezüglich des verfolgten Sachbegehrens bedürfe es 
aber ausnahmsweise nicht, wenn das angefochtene Urteil 
rechtsfehlerhaft in eine Sachprüfung eingetreten sei und 
Ausführungen zur Begründetheit der Klage gemacht habe, 
obwohl es gleichzeitig deren Zulässigkeit verneint habe. Sol-
chen „überschießenden“ Sachausführungen eines Prozes-
surteils komme keine materielle Bindungswirkung zu und sie 
dürften dem Betroffenen nicht entgegengehalten werden. 
Dies werde in der Rechtsprechung vielfach mit der Formulie-
rung zum Ausdruck gebracht, dass die verfahrensfehlerhaft 
beigefügten Begründungserwägungen als „nicht geschrie-
ben“ gälten.

Keine Abschiebungsandrohung bei laufendem Asylver-
fahren eines Kindes: Das Oberverwaltungsgericht Lüne-
burg hält in seinem Beschluss vom 27. Juni 2024 (Az. 4 LA 
21/24) die vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge auf-
geworfene Frage, ob der Abschiebung eines Ausländers, 
dessen Schutzbegehren negativ beschieden ist, auch dann 
im Sinne von § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 AsylG das Kindeswohl 
oder familiäre Bindungen entgegenstehen können, wenn der 
weitere Aufenthalt des betreffenden Kindes bzw. des be-
treffenden Familienmitglieds im Bundesgebiet nur gemäß 
§ 55 AsylG zur Durchführung seines Asylverfahrens gestattet 
ist, für nicht grundsätzlich bedeutsam und hat die vom Bun-
desamt beantragte Zulassung der Berufung darum abge-
lehnt. Die Frage sei in der Rechtsprechung des Europäi-
schen Gerichtshofs bereits geklärt, der in seinem Urteil vom 
15. Februar 2023 (Rs. C-484/22) allgemein darauf abgestellt 
habe, ob es zwischen einem Kind und seinen Eltern bzw. in-
nerhalb einer schutzwürdigen familiären Gemeinschaft aus 
rechtlichen Gründen auf unabsehbare Zeit zu einer Trennung 
kommen würde. Diese Situation könne aber auch eintreten, 
wenn der Aufenthalt des betreffenden Kindes bzw. des be-
treffenden Familienmitglieds in Deutschland nur gemäß § 55 
AsylG zur Durchführung seines Asylverfahrens gestattet sei. 
Warum, wie das Bundesamt ausgeführt habe, nur ein dauer-
hafter rechtmäßiger Aufenthalt in der Bundesrepublik be-
rücksichtigungsfähig sein solle, erschließe sich demgegen-
über nicht.

Asyltaktisches Vorgehen macht Betroffenen unglaub-
würdig: Bei gravierenden Widersprüchen und Zeichen für 
ein „asyltaktisches Vorgehen“ und bei erheblicher Inkonsis-
tenz und beliebig wirkenden Anpassungen kann das Gericht 
einen Kläger für unglaubwürdig halten, meint das Verwal-
tungsgericht Hamburg in seinem Urteil vom 17. Mai 2024 
(Az. 1 A 2264/23). Ein Anhaltspunkt für ein asyltaktisches 
Vorgehen könne etwa sein, dass der Vortrag des Betroffenen 
über den gesamten Verlauf seines Asylverfahrens von erheb-
licher Inkonsistenz und beliebig wirkenden Anpassungen ge-
kennzeichnet sei.
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Aufenthaltsrecht
Offene Fragen zum Schutz von aus der Ukraine geflüch-
teten Drittstaatsangehörigen: Das Oberverwaltungsge-
richt Münster hält es in seinem Beschluss vom 11. Juli 2024 
(Az. 18 B 1063/23) für offen, ob ein drittstaatsangehöriger 
Familienangehöriger eines ukrainischen Staatsangehörigen 
auch dann vom Durchführungsbeschluss (EU) 2022/382 er-
fasst wird und somit Schutz in der EU erhält, wenn zwar er 
selbst aus der Ukraine vertrieben wurde, nicht aber auch der 
ukrainische Staatsangehörige, dessen Familienangehöriger 
er ist. Der unter Art. 2 Abs. 1 Buchstabe c des Beschlusses 
verwendete Terminus der „unter den Buchstaben a und b 
genannten Personen“ lasse sich sprachlich so verstehen, 
dass er sich lediglich auf die unmittelbar zuvor genannten 
Personengruppen beziehen solle, oder so, dass die Bezug-
nahme auf die unter den Buchstaben a und b genannten Per-
sonen das im Einleitungssatz „vor die Klammer gezogene“ 
Erfordernis des Vertriebenseins mitumfasse, so dass auch 
Familienangehörige jeweils vertrieben worden sein müssten. 
Außerdem sei fraglich, ob bei einem Ehepaar, bei dem ein 
Ehepartner in der Ukraine verblieben, der andere aber für 
längere Zeit in ein Drittland ausgereist sei, die Familie in die-
sem Sinne noch gemäß Art. 2 Abs. 4 des Beschlusses in der 
Ukraine „anwesend und aufhältig“ gewesen sei. Da diese 
Fragen im Hauptsacheverfahren gegebenenfalls eine Vorla-
ge an den Europäischen Gerichtshof erforderten, ließen sich 
weder ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit des ange-
griffenen Verwaltungsakts verneinen noch könne die offen-
sichtliche Rechtmäßigkeit des Verwaltungsakts bejaht wer-
den.

Wohnsitzauflage nur bei kumulativer Erfüllung der Inte-
grationskriterien: Eine Wohnsitzverpflichtung nach § 12a 
Abs. 3 Satz 1 AufenthG setzt voraus, dass die Wohnsitznah-
me die Erreichung aller drei Integrationskriterien der Num-
mern 1 bis 3 der Vorschrift (Versorgung mit angemessenem 
Wohnraum, Erwerb ausreichender mündlicher Deutsch-
kenntnisse und Aufnahme einer Erwerbstätigkeit) erleichtern 
kann; dies ist nicht der Fall, wenn eines dieser Kriterien be-
reits erfüllt ist, sagt das Oberverwaltungsgericht Münster in 
seinem Beschluss vom 8. Juli 2024 (Az. 18 B 379/24). Soweit 
die Ausländerbehörde geltend mache, dass der Zweck des 
§ 12a Abs. 3 Satz 1 AufenthG dieser Auslegung entgegen-
stehe, weil der Anwendungsbereich der Vorschrift ansonsten 
substantiell eingeschränkt würde, könne dies angesichts 
des eindeutigen Wortlauts der Norm und der Gesetzge-
bungsmaterialien nicht dazu führen, auf die Voraussetzung 
zu verzichten, dass jedes der in den Nummern 1 bis 3 ge-
nannten Tatbestandsmerkmale durch die Wohnsitzauflage 
erleichtert werden könne.

Keine Verpflichtungsklage zum Duldungszusatz wegen 
ungeklärter Identität: Der Zusatz zu einer Duldung für Per-
sonen mit ungeklärter Identität nach § 60b Absatz 1 Satz 1 
des Aufenthaltsgesetzes stellt eine Nebenbestimmung zur 
Duldung dar, gegen die nur mit der Anfechtungsklage vorge-
gangen werden kann, sagt das Oberverwaltungsgericht 
Greifswald in seinem Beschluss vom 25. Juni 2024 (Az. 2 O 
202/24 OVG). Das Rechtschutzziel bestehe in so einem Fall 
nicht in der Verpflichtung der Ausländerbehörde zur Ertei-

lung einer Duldung, weil der Betroffene bereits über eine Dul-
dung verfüge. Stattdessen bestehe sein Rechtschutzziel in 
der Aufhebung des Zusatzes „Duldung für Personen mit un-
geklärter Identität“, bei dem es sich um eine Nebenbestim-
mung zur Duldung handele. Dieses Rechtsschutzziel sei mit 
einer Anfechtungsklage geltend zu machen.

Kein Visumsanspruch aus § 25 Abs. 3 AufenthG: Die Fest-
stellung eines Abschiebungsverbots nach § 60 Absatz 5 
oder 7 AufenthG führt in Verbindung mit § 25 Abs. 3 Auf-
enthG nach der freiwilligen Ausreise eines Ausländers nicht 
zu einem Anspruch auf Erteilung eines Visums zur Wieder-
einreise nach Deutschland, sagt das Verwaltungsgericht 
Berlin in seinem Urteil vom 20. Juni 2024 (Az. VG 8 K 16/24 
V). Visa könnten zwar für eine Vielzahl, aber nicht für alle der 
im Aufenthaltsgesetz geregelten Aufenthaltszwecke erteilt 
werden, entscheidend sei der jeweilige Aufenthaltszweck. 
Sei dieser erkennbar darauf gerichtet, den Aufenthalt eines 
bereits im Bundesgebiet lebenden Ausländers abzusichern, 
so scheide eine Visumserteilung aus. § 25 Abs. 3 S. 1 Auf-
enthG diene ausschließlich dazu, den Aufenthalt eines be-
reits im Bundesgebiet lebenden Ausländers abzusichern; sei 
der Ausländer freiwillig ausgereist, so gehöre er nicht zu die-
sem von der Regelung erfassten Personenkreis. Auch § 6 
AsylG führe zu keinem anderen Ergebnis, weil die durch die-
se Vorschrift vermittelte Bindungswirkung sich gerade nicht 
auf die Feststellung eines Abschiebungsverbotes erstrecke.

Ausländerbehörde muss Vorliegen eines Asylantrags 
selbstständig prüfen: Das Oberverwaltungsgericht Baut-
zen hält es in seinem Beschluss vom 14. März 2024 (Az. 3 D 
37/23) für wahrscheinlich, dass eine Ausländerbehörde im 
Rahmen der Anwendung von § 10 Abs. 1 AufenthG selbst-
ständig prüfen muss, ob ein Ausländer tatsächlich einen 
Asylantrag gestellt hat; § 10 Abs. 1 AufenthG verbietet in die-
sem Fall mit wenigen Ausnahmen die Erteilung eines Aufent-
haltstitels vor dem bestandskräftigen Abschluss des Asyl-
verfahrens. Die Ausländerbehörde müsse, so das 
Oberverwaltungsgericht, bei unklaren Erklärungen des Aus-
länders im Wege der Auslegung ermitteln, ob es sich bei den 
Äußerungen um ein Schutzgesuch im Sinne von § 13 Abs. 1 
AsylG handele und es sei nicht rein formal darauf abzustel-
len, ob das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ein 
Asylverfahren durchführe. Zwar könne es so zu divergieren-
den Entscheidungen zwischen Ausländerbehörde und Bun-
desamt hinsichtlich der Frage kommen, ob ein Asylantrag 
gestellt worden sei, was der Gesetzgeber aber wohl hinneh-
men wollte. Im Übrigen gebe es auch keine § 42 AsylG ent-
sprechende Norm, der eine Bindung der Ausländerbehörde 
an die Entscheidung des Bundesamts entnommen werden 
könne, ob ein Asylantrag gestellt wurde, und dürfte auch § 6 
AsylG keine solche Wirkung entfalten, weil er einen gestell-
ten Asylantrag gerade voraussetze.

Aufnahmebedingungen
Einzelfallentscheidung für Bargeldobergrenze erforder-
lich: In der soweit ersichtlich ersten Gerichtsentscheidung 
zur Bezahlkarte hat das Sozialgericht Hamburg mit Be-
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schluss vom 18. Juli 2024 (Az. S 7 AY 410/24 ER) in einem 
Eilverfahren entschieden, dass die zuständigen Behörden 
bei der Bestimmung des Geldbetrags, der bei der Bezahlkar-
te in bar verfügbar ist, in jedem Einzelfall eine Entscheidung 
treffen müssen und nicht pauschal einen Betrag für Bar-
geldabhebungen festlegen dürfen. Den Behörden werde 
zwar ein weiter Ermessensspielraum eingeräumt, jedoch 
müsse sich ihre Entscheidung nach den örtlichen Besonder-
heiten und unterschiedlichen Lebenslagen richten und damit 
insbesondere auch in der Person des Leistungsberechtigten 
liegende Besonderheiten berücksichtigen. Dies könne nur 
durch eine Einzelfallentscheidung geschehen, die einer star-
ren Obergrenze entgegenstehe. Außerdem sei stelle sich je-
denfalls grundsätzlich die Frage nach einer Ermächtigungs-
grundlage für die Festlegung einer Bargeldobergrenze.

Das Sozialgericht hat die zuständige Behörde verpflichtet, 
jedenfalls Mehrbedarfe und Bedarfserhöhungen entweder 
durch eine Erhöhung des Barbetrags der Bezahlkarte der 
Kläger oder als bare Geldleistung zu gewähren. Das Verfah-
ren wurde von der Gesellschaft für Freiheitsrechte und von 
Pro Asyl unterstützt, die anlässlich dieser Entscheidung 
Pressemitteilungen veröffentlicht haben (siehe hier und hier).

Aufenthaltsbeendigung
Sächsische Abschiebungsbehörde ignoriert gerichtliche 
Eilentscheidung: Die Landesdirektion Sachsen, die in Sach-
sen unter anderem gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1 SächsAAZuVO für 
Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung zuständig ist, hat 
am 11. Juli 2024 eine Abschiebung nach Marokko trotz eines 
dies untersagenden Eilbeschlusses des Verwaltungsgerichts 
Chemnitz fortgesetzt und den Eilbeschluss ignoriert. Das 
Verfahren ist allerdings insoweit unübersichtlich, als der Eil-
beschluss sich gegen die örtliche Ausländerbehörde Chem-
nitz richtete, die für die Abschiebung nicht zuständig war. In 
Folge fühlten sich sowohl die örtliche Ausländerbehörde als 
auch die Landesdirektion nicht an den Eilbeschluss gebun-
den und wurde die Bundespolizei von keiner der beiden Be-
hörden instruiert, die Abschiebung abzubrechen. Fünf Tage 
nach der Abschiebung verpflichtete das Verwaltungsgericht 
Chemnitz beide Behörden dazu, den abgeschobenen Aus-
länder innerhalb von sieben Tagen zurückzuholen, weil sie es 
„unter grober Missachtung ihrer Bindung an Recht und Ge-
setz“ unterlassen hätten, die Abschiebung auszusetzen. 
Dies wollte die örtliche Ausländerbehörde nicht akzeptieren 
und legte Beschwerde zum Oberverwaltungsgericht Baut-
zen ein, das ihr in zwei Beschlüssen vom 22. Juli 2024 (Az. 3 
B 111/24 und 3 B 112/24) Recht gab, eben weil die örtliche 
Ausländerbehörde nicht zuständig sei. Das Oberverwal-
tungsgericht hat zu diesen Beschlüssen auch eine Presse-
mitteilung veröffentlicht. An der Rückholverpflichtung der 
Landesdirektion ändert sich nichts, weil sie gegen den Rück-
holbeschluss des Verwaltungsgerichts (noch) keine Rechts-
mittel eingelegt hat.

Kein Beschwerdeausschluss bei Antrag auf Verfahrens-
duldung: Eine Rechtsstreitigkeit über Maßnahmen zum Voll-
zug einer auf § 34 AsylG beruhenden Abschiebungsandro-

hung nach dem AufenthG im Sinne von § 80 AsylG in der 
durch das Rückführungsverbesserungsgesetz geänderten 
Fassung liegt dann vor, wenn solche Vollzugsmaßnahmen 
den Streitgegenstand des Hauptsacheverfahrens bilden, 
meint der Verwaltungsgerichtshof Mannheim in seinem Be-
schluss vom 5. Juli 2024 (Az. 12 S 821/24). Dies sei nicht der 
Fall, wenn ein Antrag auf Erteilung einer Verfahrensduldung 
gestellt wurde, weil die Verfahrensduldung allein der Siche-
rung eines behaupteten Anspruchs auf Erteilung einer Auf-
enthaltserlaubnis diene. Das sehen andere Gerichte auch 
anders, etwa der Verwaltungsgerichtshof München in sei-
nem Beschluss vom 30. April 2024 (Az. 19 CE 24.661).

BVerfG-Eilrechtsschutz gegen Auslieferung ohne Wir-
kung: In einem Eilbeschluss vom 28. Juni 2024 (Az. 2 BvQ 
49/24) hat das Bundesverfassungsgericht die General-
staatsanwaltschaft Berlin angewiesen, die geplante Ausliefe-
rung eines deutschen Staatsangehörigen nach Ungarn 
einstweilen nicht faktisch umzusetzen, also den Betroffenen 
insbesondere „nicht außerhalb des Geltungsbereichs des 
Grundgesetzes zu verbringen und nicht an ungarische Be-
hörden zu übergeben“. Geholfen hat das allerdings nicht, 
weil die Generalstaatsanwaltschaft bereits vor Einleitung des 
Eilverfahrens, und noch während des laufenden Eilverfah-
rens, in einer „Nacht- und Nebelaktion“ Fakten geschaffen 
hat und den Betroffenen doch nach Ungarn überstellt hat. 
Die Polizei soll Skrupel gehabt haben, die Generalstaatsan-
waltschaft daraufhin behauptet haben, dass eine Eilent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts keine aufschie-
bende Wirkung habe. Einigermaßen pointierte 
Pressemitteilungen des Bundesverfassungsgerichts und der 
Generalstaatsanwaltschaft Berlin zeugen von deutlicher Ver-
stimmung beim Gericht sowie mindestens von fehlendem 
Unrechtsbewusstsein bei der Generalstaatsanwaltschaft. Es 
wurde zu Recht darauf hingewiesen, dass eine Anrufung des 
Bundesverfassungsgerichts in solchen Verfahren gängig sei 
und eine Kenntnis dieser Praxis den Mitarbeitenden der Be-
hörden „auf dieser Karrierestufe“ zugetraut werden könne.

Auch im Migrationsrecht ist ein solches mutmaßlich rechts-
widriges Behördenvorgehen nicht unbekannt, etwa bei einer 
Abschiebung nach Simbabwe im Oktober 2017, als ein Eil-
beschluss des Verwaltungsgerichts Hannover missachtet 
wurde, bei der Abschiebung von Sami A. nach Tunesien im 
Juli 2018, als die Behörden einen Eilbeschluss des Verwal-
tungsgerichts Gelsenkirchen missachteten, oder als im No-
vember 2022 bei einer Abschiebung in die Demokratische 
Republik Kongo ein Eilbeschluss des Verwaltungsgerichts 
Düsseldorf ignoriert wurde. Das Rundschreiben des Ober-
verwaltungsgerichts Münster vom 11. November 2022, das 
die nordrhein-westfälischen Ausländerbehörden an das Ge-
bot der Gewährung effektiven Rechtsschutzes erinnert, 
spricht zutreffend von „Rechtsvereitelung“, die von Behör-
den in solchen Fällen betrieben wird.

Wenn vorläufiger Rechtsschutz nicht mehr helfen kann, 
muss bei entsprechender „Risikoexposition“ von Betroffe-
nen vielleicht vorbeugender gerichtlicher Rechtsschutz mehr 
als bislang in den Blick genommen werden. Vorbeugender 
Rechtsschutz kann beantragt und gewährt werden, bevor 
eine behördliche Vollstreckungsmaßnahme begonnen hat, er 
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wird für zulässig gehalten, wenn ein „qualifiziertes Rechts-
schutzbedürfnis“ vorliegt. Das soll der Fall sein, wenn es An-
haltspunkte gibt, dass eine Behörde sehr schnell handeln 
und Fakten schaffen will, so dass vorläufiger Rechtsschutz 
zu spät käme, und wenn die geschaffenen Fakten irreversi-
bel wären, also nicht wiedergutzumachende Nachteile dro-
hen. Das Bundesverfassungsgericht hat das Vorliegen dieser 
Voraussetzungen in der Vergangenheit etwa 1999 in einem 
Verfahren bejaht, in dem es um die Rückholung von Kindern 
ging, die von einem Elternteil nach Deutschland verbracht 
worden waren: Sofern das zuständige deutsche Oberlan-
desgericht einen Rückführungsanspruch des anderen El-
ternteils bejahen würde, sei diese Entscheidung unmittelbar 
vollstreckbar und gäbe es keine Möglichkeit, hiergegen 
effektiven verfassungsgerichtlichen Rechtsschutz zu su-
chen; hätten die Kinder das deutsche Hoheitsgebiet verlas-
sen, könnten die Wirkungen der Entscheidung des Oberlan-
desgerichts nicht mehr rückgängig gemacht werden.

Abschiebungshaft
Kein gemeinsamer Vollzug von Abschiebungshaft und 
Sicherungsverwahrung: Das Amtsgericht Berlin Tiergarten 
äußert sich in seinem Beschluss vom 17. Juni 2024 (Az. 383 
XIV 1037/24 B) zum Trennungsgebot beim Vollzug von Ab-
schiebungshaft, wonach Abschiebungshaftgefangene ge-
mäß § 62a Abs. 1 S. 2 AufenthG jedenfalls getrennt von 
Strafgefangenen inhaftiert sein müssen. Die in der Justizvoll-
zugsanstalt Berlin Tegel (Teilbereich Sicherungsverwahrung) 
vollzogene Abschiebungshaft verstoße gegen dieses Gebot 
und sei damit rechtswidrig, weil Abschiebungshaftgefange-
ne dort in demselben Gebäude wie Sicherungsverwahrte in-
haftiert seien und abgesehen von einigen Modifikationen den 
für diese geltenden rechtlichen Regelungen des Strafvoll-
zugsgesetzes statt wie bisher dem eigenen Rechtsregime 
des Gesetzes über den Abschiebungsgewahrsam im Land 
Berlin unterworfen seien. Der Begriff der „Strafgefangenen“ 
im Sinne von § 62a Abs. 1 S. 2 AufenthG meine allgemein 
aufgrund von Strafrecht Untergebrachte, was auch Siche-
rungsverwahrte umfasse.

Sonstiges
Bundesregierung zur asylgerichtlichen Statistik: Mit Ant-
wort vom 27. Juni 2024 (BT-Drs. 20/12124) hat die Bundes-
regierung eine Kleine Anfrage im Bundestag beantwortet, in 
der es um Asylstatistik für das Jahr 2023 ging. Eher am Ran-
de geht es auch um asylgerichtliche Statistik, danach waren 

in Deutschland am 31. März 2024 etwa 122.216 Asylklage-
verfahren anhängig, darunter allein 24.558 Verfahren, die die 
Türkei als Herkunftsland betreffen.

Litauische Sammelklage gegen willkürliche Inhaftierung 
von Schutzsuchenden: Die Menschenrechtsorganisation 
Amnesty International unterstützt eine Sammelklage von 24 
Flüchtlingen, die als Schutzsuchende in Litauen in den Jah-
ren 2021 und 2022 über Monate inhaftiert waren, ohne dage-
gen Rechtsmittel ergreifen zu können. Die litauische Regie-
rung hatte im Sommer 2021 beschlossen, Schutzsuchende 
stets zu inhaftieren, wenn sie das Land irregulär betreten 
hatten. Der Europäische Gerichtshof hatte im Juni 2022 die 
Europarechtswidrigkeit dieser Regelung festgestellt (siehe 
HRRF-Newsletter Nr. 52), das litauische Verfassungsgericht 
im Juni 2023 die Verfassungswidrigkeit der Regelung (siehe 
HRRF-Newsletter Nr. 99). Mit der Sammelklage soll erreicht 
werden, dass von der Inhaftierung Betroffene eine finanzielle 
Entschädigung in Höhe von 5.000 Euro pro Person erhalten. 
Weitere Betroffene können sich der Sammelklage derzeit 
noch anschließen.

Neues vom Asylrichter aus Gera: Die gegen einen Asyl-
richter am Verwaltungsgericht Gera erhobenen Vorwürfe, 
über die etwa vergangene Woche im HRRF-Newsletter Nr. 
152 berichtet wurde, haben jetzt zu ersten Konsequenzen 
geführt. Neuen Medienberichten zufolge (siehe hier und hier
und hier) wird der Richter ab sofort keine asylgerichtlichen 
Verfahren mehr bearbeiten oder entscheiden, sondern statt-
dessen Verfahren unter anderem aus dem Straßenverkehrs-
recht, dem sonstigen Wirtschaftsrecht und dem Telekommu-
nikationsrecht, und wurde ein Disziplinarverfahren gegen ihn 
eingeleitet.

Neue Vorwürfe gegen Asylrichter aus Gera: Die LTO und 
die taz berichten über Vorwürfe gegen einen unter anderem 
für Asylverfahren zuständigen Richter am Verwaltungsge-
richt Gera, der in einem Online-Forum über Jahre migranten-
feindliche und rassistische Äußerungen getätigt haben soll. 
Der Richter bestreitet die Vorwürfe. Bereits im November 
2023 hatte der MDR und im April 2024 die taz über eine in 
Teilen sehr restriktive asylgerichtliche Spruchpraxis am Ver-
waltungsgericht Gera berichtet, die auch auf den Richter zu-
rückzuführen sein soll, gegen den jetzt erneut Vorwürfe erho-
ben worden sind.

Übersicht zu aktueller griechischer Asylrechtsprechung:
Griechische NGOs haben aktuelle griechische Asylrecht-
sprechung aus dem ersten Halbjahr 2024 in einem 43-seiti-
gen Asylum Case Law Report (in griechischer Sprache) zu-
sammengefasst und analysiert.
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